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Zur- Lehre von Knaus-Ogino

Gedanken eines Landarztes

Von Dr. H. J. Gerster, Gellerkinden, Schweiz

Ühcr die Wichtigkeit der Leine vun der periodischen Fruchtbarkeit und Un—

f(uuhtb3rktzif: dcs Weibes braucht kein weiteres Wort gesagt zu Werden Aber noch

tobt der Kampf. Noch liest mim Van angeblichen »Versager'm, von Statistiken,

die beweisen suHen, daß Knaus unrecht hahe'. „ n einziger, absolut sicherer Ner—

Sagem brachte ja die ganze Lehre zu Fan, Arbeiten englischer und amerikanischer

Aut„mn wiederum beätätigen die Richtigkeit durch Statistiken :m großem Material,

\ 'hrend Heim, Schumacher und andere von angeblich sichelen wVensagem«

berichten. wie sollen wir praktischen Ärzte uns nun zu diesem Problem einstellen?

Wenn es sich um ein ncugc{undcnes Naturgesgtz handelt, so muß es immer stimmen,

so durfen Ausnahmen, „Versagm nicht vorkommen.

Aus Gründen, die nicht hmm. gehm—m, habe ich miuh mit diesem Problem

seit jahren intensiv befaßt und um vielen Gynaknlogen darubex gesprochen oder

korrespondiert. Es kamen die verschiedensten Ansichten und Ulf‚eil 'uß’erungen

zutage, ein Zeichen, wie schwer es besonders älteren Wissenschaftlern werden mag,

auf altgewohnte Ansichten zu vm"'chten und sich zu neuen Überzeugungen Aurel»

zuringcn. Einen unguten Eindruck aber macht 651 wenn man raus Ent'gegmmgen

in dcr Literdtur entnehmen muß, daß Statisüken wie die von Weinsjock 315

frisicrt bezeichnet werden, daß, bei anderen Gegnern von Knaus nicht nur sachlich

wissenschaftliche, sondern auch pelsünliche Mulivc im Spiele sein sollen. Es geht

hier doch um eine so wichtige Frage, daß mu klare, wissenschaftliche Erkenntnié

mitsprechen darf. Es soll die cndliche, allgémeine Anerkennung der Lehre, die
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unter Umständen auch von eminenicr foreusischer Bedeutung ist, nicht durch
persönliche Animositätcn verzögert werden. Absolute Ehrlichkeit und Gewissen—
hniiigkeit i’st Gebot.

Wie steht es nun da mit den veiöifentiiehien »Vérsagerm? Sind sie nach
a11en$eiten hin gewissenhaft unteisuchf. unclsinllelgestellt? Sind z. B. in den‘3 Fällen
Schuriiache_r’s Biuiunteisnehungen durcligefuhrt women, Auf die ich Heim
in einem Brief als notwendig l1inwies? Nein, das wurde, wie mir dieser in e1‚nem
Antwnrtschrciben mitteilt, nicht getan: Begründung: Er könne bei jenen 3 Frauen
Cn1'tus cum alio ausschließen, da a11e 3 Frauen ihm eeiso'niieh bekannt seien!

Heim’s eigener Fall .der Studentin, die angeblich am 24. Tage des Zyklus
nach einmaligcm Vei—kehr giavid geworden sein sell, nachdem kurz vorher (Wann?)
ihre V|rginiläit festgestellt worden war, bedarf unbedingt einer gri'lndlichcren,
anamnestisehen Eifersehnng‚ Uncrfahi‘en€ Virgines he7 ' Imen als Werke1m nur
kompletten Keiius. Es sind Aber jedem ,üynakolugen Fälle von Konzepfion bei
unviirletztem Hymen bekannt. Es muß sich Heim also vcremlaßt sehen, jene
Sindentin in der auiged'euteten Richtung unvmeingennmmen zu betragen und das
Resultat zu vemffentiiehen.

“Scheinbare 11Versage. « infe1ge Pims_enverschiebung kummcn vor, werden von
niemandem bestritten; Knaus selbst spricht davon. Andere Einwände scheinen
mir zu wenig begründet: »Spat'nvulatiom fuhrt „. Sterilitat, >werkürztcr Knausiest«‚
Werküi‘zte lmplm1tationsreifc des Ovulumsq sind unbewiesene Hypnthesen. AIV
brecht schreibi mir, daß bei sehembnren Vel'sagern die Schwangerschafts-
dauer mit an Sicherheit grenzendei'Wahrscheinli’cl1keit beweisend sei, Er errechnet
sie in seinen genau uhcrpluften Fallen mit 263—275 Tagen. Wie steht es nun in
jenen 4 Fällen (3 van Schumacher und 1 von Heim) mit der Schwangerschafle
dauer, gerechnet vom 0\'u1alionstßrmin bis_zur Geburt?

Solche Falle, die nur auf den Aussaan der Frauen basieren, als »Versagenv
zu veröffentlichen, ohne ßiutimiersnehung (Gluppen und M N) der in Betracht
komniencicn Personen und ohne die Schwangerschaftsdauei' zu beruei<sichiigen„
ist meiner Ansicht nach ein gewagtes Unterfange'n, wenn man an die Statistiken
von Miiier und den Ausspruch Hairtman’s denkt, den Knaus in seiner En(>
gegnung in dieser Zeitschrift zitieit.

Der Cniins cum a1ie ist eben leider sehr viel haufiger, als aus begreiflichen
Cu'undcn bekannt Wird,

Ich habe zweimal einen scheinbaler'1 »Versageni ’aufklzii"en können: 155 händclte
sich in beiden Fällen um Cnii'us cum alin.

Im ersten Fall angeblich Konzeption am 20. Tage des 25F2913g1gen Zyklus.
Nach kurzem Leugnen wurde mir Verkehr mit einem andern 1 Woche vorher zu-
gegeben.

Im anderen Fall konnte ich einen drohenden Meineid nur durchme’me Kenntnis
der Knaus’schen Lehre verliuten‚ Die nktenninßigen Daten Waren hier feigende;
Letzte Menses am 12.111. und angeblich am & iv, 1933 bei einem Zyklus von
28‚30 Tagen. Der angebliche »Vaiem gab z'weima11gen Cuitus intermptus am
15.1v.1933 zu, Geburt eines ieiien Kindes am 20._x11. 1933. Der junge Mann,

sintzig gcwmden ob der veriniiiten Geburt (250 Tage), h_i)rt_e auch von Bekannten,
seine Bfaut habe mit einem anderen verkehrt. Er bcschritt den Prozeßweg, wurde
Vor Gericht verurteilt, da er auch durch die ßiiitp10be niehi 315 Erzeuger aus-
gesehiessen werden konnte, Er appellierfe. Das Obérgericht wollte der Kindes—
mutter den Eid auferlegen, den “diese ohne weiteres zu leisten sich bereit erklärte,
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Do;cii sollte sie vorher vum Pfanth auf die Heiligkcit und Wichtigkeit des Eidos

hingewiesen werden. In dieser Situation suchte mich der Beklagte auf und’frugte

mich um Rat. Nach sorgfältiger Pr ung aller Daten sagte ich ihm, daß er im-

möglich der Väter des’ Kindes sein könne. Sein Verteidiger bat mich darauf, mit

dem Mädchen zu reden. Ich ließ dieses kommen (2 Tage vor der z\nbemumlbn

oiiergaricinsvcrimmii„ng), crkinria iin, dic Lotenblqß vor mir saß, dic Knaus’schc

Lehre und die Unmuglichkcit, daß der Beklagte der Vater iin Kindes sein kenne,

rechnete ihr als Datum der Seirwinrgernng den 2 ‚25. März ans, sagte iin auf“ den

Kopf zu, daß schon die angebliche Pe1iode vom 9. 1v. ausgeblieben War und sie

zur Zeit. ihres Verkehrs mit dem Angeklagten Kenntnis von ihrer zuvor erfolgten

Konzepüon gehabt habe. Da gab sie mir unter Tränen die Richtigkuii. meiner

Berechnung und den Koitns mit einem andern zum eirechneten Zeitpunkt zu.

Hier wäre die angebliche i<onzeprion in die infeitile postmenshuelle Zeit gefeiien.

Einen analogen Fall fühlt Knaus in seinem Buche im. Und Ich bin uberzeugt,

daß mancher andere angebliche »Versageni sich bei gewisscnhniier Überprüfung

ähnlich aufklären ließe.

Knaus sagt in seiner Entgegnung sehr richtig, es sei ganz nndenkbai, daß

auf dem biologisch su außeroldentlich wichligen Gebiet der Befruchtung und Farb

pflanznng Anarchie herrschen sollte.

Die Forderung geht dahin: Angebliche nVcrsagci‘u missen besonders ] sch

untersucht werden. Es sniien unter niicn Umständen Biutpmben gemacht werden.

Man wird dann finden, daß in durchschnit’ ch einem Drittel del Fälle der angeb—

liche »Vznew ausgeschlossen werden kann (nämlich im gleichen Prozentsatz wie

mich sonst in der forensisciien Medizin bei Nichtvaterscimit der angebliche Erzeuger

ausgeschlossen werden kann), falls nicht Phascnveischicbung voriiegi, was sich

wiederum in dcr Schwangerschaftsdaucr ausdrücken müßte. Wir dürfen jeizt doch

fiigiicir die normale Schwangerschaftsdauer als konstanter betrachten, als es bis

heute der Faii war. Die Knaus’sche Lehre wäre meiner Überzeugung nach 1“ gsL

allgemein anerkannt, wenn die weibliche Wahrheitslicbc nnd Gewissenhaftigkeit

größer ware. Hiric illae lacrimne.

Ich wage zu behaupten: die‚Knäus’sche Lehre wird in wenigen Jahren auch

als fure_nsisch verwerthar anerkannl sein, da es nur zwei Arten »Verszigen gibt:

Phasenveischiebung iind Cuitus cum aiio.
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